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Rechtsbehelfe gegen Massenmedien

Sowohl strafrechtliche, als auch zivilrechtliche Haftung möglich

Haftung erfordert ein Verschulden --> journalistische Sorgfaltspflicht

journalistische Sorgfaltspflicht kann ein Rechtfertigungsgrund nach § 193 StGB sein

Nachricht auf Herkunft, Wahrheit und Inhalt prüfen 
und mit möglichen Beeinträchtigungen abwägen
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Rechtsbehelfe gegen Massenmedien

Überblick möglicher Rechtsbehelfe

Widerruf (Ergänzung, Richtigstellung)

Unterlassung

Gegendarstellung

Schadensersatz

Ersatz immaterieller Schäden (Schmerzensgeld)

Bereicherungsausgleich
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Rechtsbehelfe gegen Massenmedien

Widerruf

§ 1004 BGB analog
§ 823 Abs. 1 u. 2 BGB

unrichtige Tatsachenbehauptung

Schädiger muss falsche
Tatsachenbehauptung durch 
richtige ergänzen oder ersetzen

Unterlassung

§ 1004 BGB analog 
(iVm § 823 Abs. 2 und dem
strafr. Ehrenschutz
§§ 823 Abs. 1, 824, 826 BGB

unrichtige Tatsachenbehauptung
Gefahr eines Eingriffs, 
Wiederholungsgefahr

Tatsachenbehauptung 
darf vom Schädiger nicht 
(mehr) verbreitet werden

Gegendarstellung

Landespressegesetz

Tatsachenbehauptung,
berechtigtes Interesse
der betroffenen Person

Schädiger hat die 
Schilderung
des Geschädigten
wiederzugeben
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Schadensersatz

§§ 823 ff. BGB
iVm Schutzgesetz

Tatsächlicher materieller
Schaden, Rechtsgutverletzung
Kausalität, Vorsatz

Ersatz in Geld für erlittene
Vermögensnachteile

Ersatz immaterieller Schäden
(Schmerzensgeld)

Art. 2 Abs. 1 GG iVm
Art. 1 Abs. 1 GG

schwerer Eingriff in das allg.
Persönlichkeitsrecht, schweres
Verschulden, keine anderweitige
Ausgleichsmöglichkeit

Schädiger muss Ersatz in Geld
für den immateriellen Schaden 
leisten

Bereicherungsausgleich

§ 812 Abs. 1 S. 1  BGB

etwas erlangt, in sonstiger
Weise, auf Kosten des 
Verletzen

Herausgabe des 
tatsächlich 
erlangten Gewinns

5


	Folie 1
	Rechtsbehelfe gegen Massenmedien
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5

